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Der Dresdener Schiedsspruch und seine Begründung.
In Nr. 49 des "Verdingungs-Anzeigers" hatten wir bereits dle

wesentlichsten Punkte des Dresdner Schiedsspruchs wiedergegeben. Zur
Berichtigung ist hier nur noch zu bemerken, daß die Verhandlungen
der ortJichen Instanzen bereits bis zum 8. Juli beendet sein müssen;
die Entscheidungen der zweiten Instanzen müssen bis zum 15. juli
gefällt sein.

Die EntscheidU!lgen des Schiedsspruchs haben weiter folgenden
Wortlaut:

IV. Besondere Bestimmungen für den Abschluß der
örtlichen Verträge.

1. Die Abgrenzung der Bezirke (einheitliche Wjrtschaftsgebiete)
tür die örtlichen Verträge bleibt der freien Vereinbarung der beteiligten
Organisationen überlassen. Einigen sie sich nicht, so sind für die dies
maligen VertragsabschlÜsse die Bezirke zugr1;1nde zu Jegen, die zum
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d. sic1J, ihre örtlichen
Organisationen zum Absch1uss von Verträgen nach demye:tragsmuster
mit anen an diesen Verträgen beteiligten Gegenorgamsabonell anzu
halten und auf den Abschluss mit a1len Mitteln wiederholt hinzuwirken.
Kommt dessen ungeachtet ein derartiger Vertrag durch Verhalten einer
Organisation nicht zustande, so hat die Gegenorgallisation volle
Handlungsfreiheit; dabei darf die den Vertragsabschluß ablehnende
Organisation von ihrer Zentralorganisation in keincr Weise unter
stützt werden.

Die Organisationen können dancben auch mit anderen als den
an diesen Verträgen beteiligten Organisationen gleichartige Verträge
schließen; dies gilt auch, wenn mit den beteiligten Organisationen
kein Vertragsabschluss zu erzielen ist

3. Für aBe Orte an denen bisher Verträge bestanden haben oder
die an der gegenwärtigen Bewegung betei1igt gewesen sind, gelten dienetten Vertragsbestimmungen. .

4. Ist ein Tarifvertrag an einem Orte gebrochen, wo noch Imler
halb seiner Dauer Lohnerhöhungen hätten eintrden mÜssen, so sind
dicsc durchzuführen und außerdem die nach den neuen Vertrags
bestimmungen vorgesehenen Lohnerhöhungen zu gewäJnen.

5. Für die frage, ob die neuen Vertragsb.
stimmungen . auch auf
die bis zum 31. März 1913 abJaufencten Vertrage ohne. wetteres an
zuwenden sind erklärt sich das Schiedsgericht für unzuständig.

Die drei 'Unparteiischen empfehlen jedoch den Parteien, bei den
Verhandlungen über diese Verträge das Vertragsmuster.nach Möglichkeit
als Grundlage ihrer Verhandlungen zu benutzen und Ihre Forderungen
in angemessenen Grenzen zu halten.

V. Festsetzungen für einzelne .Orte.
1. In MÜnchen wird die Arbeitszeit am 1. April 1911 auf

91/'1. Stunden herabgesetzt. Der Lohn wird sofort ..um 2 
f., _ am
1. April 1911 um 4 PL, a111 1. April1Q12 11m 2 PL erhoht. Im ubn
en
gilt fÜr die örtlichen Zusätze der frühere Vertrag unverändert. weiter.

2. In NÜrnberg werden die Löhne der Maurer lind der ZUlImerer
sofort UI11 1 PL, am 1. April 1911 um 2 PL, am 1. .April 1912 um
1 Pi. der Lohn der Bauhilfsarbeiter sofort, am 1. April 1911 llud am
1. Al;ril 1912 um je 2 Pt e.rhöht. 
insicht1.ich der 
esondere_n Zu
schläge für gewisse schmutzige .Arbelte
 bleibt es b
1 
cr .fru
erel1
vertraglichen Regelung. Die Stre!tfrage uber den Vors!tz 1m orthchen
Schiedsoericht und die Arbeitszeit ist durch den Hauptvertrag geregelt.

3.""111 Bremen werden nach Vereinbarung im Schiedsgericht die
Löhne der Maurer und der Zimmerer sofort um 1 Pf., am 1. Oktober 1910
um I PL, am ]. April 1911 um 2 Pt, am 1. April 1912 um 2 PL, die
Löhue der Batthilfsarbeiter sofort um 1 Pf., am 1. Oktober 1910 um
1 Pi., am 1. April 1911 um 3 PL, am 1. April 1912 um 2 PL erhöht.

VI. Übergangsbestimmungen.
1. Die Aussperrung im deutschen Baugewerbe wird arn 16. Juni
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'er Atbeitsaufl1ahme an wird der Lohn ua
h den
Heuen Vertragsb
stiml11ungen gezahlt. 1m iibrjgen gelten die Be
stimmul1gen der früheren Verträge :weiter bis zu
 Abschluß der ueuen
ärtlichen Verträge, längstens also bis zUl
 )5. Juh 
Ieses )ahre
: .

3, Die Zentralorgal1isationen verpflichten sich, I1
re ortltchen
OrganisationeIl i1l Swillemünde zu veranlassen, da
 dort bmuen kurzem
Über einen örtlichen Vertrag verhandelt und em solcher ZLl ange
messenen Bedingungen abgeschlossen wird.

VII. Ergänzungen zum Vertragsmuster.
1. Die Zentralorganisationen hJl
elJ im Schiedsgericht folgende

Ergänzungen zum Vertragsmuster verembart: .
u) Im S 3 wird am Schluß des Absatzes 1 lunter das Wort

"Arbeiten" eingeschaltet: 
,im letzter:cn Fal.
e, ;vet. IJ l l l1iervon
das technische GclingelJ emer Arbeli abhanglg Ist '.

b) Dem 3 4 wird als neuer Absatz angefügt: "Diese Ver
einbarung hat innerhalb dcr ersten sechs Tage nach Antritt
der Arbeit zu erfolgen, andemfails ist der tariflich fest
gesetzte Lohn zu zahlen,"

2. Zu S 4 Absatz 1, Schlußsatz, wird festgeste.llt, daß durch die
Bestimmung Über die Zimmererarbeiten an dem bisher ortsüblichen
Zustande im a1!gemeinen nichts geändert werden solL

Dresden, den 16.Juni 1910. Das Schiedsgericht.

Begründung.
I. Arbeitslohn.

A1Ie bet
iligten Zentralorganisalionen haben bereits bei ihren
ersten Verhandlungen im November 1909 die Auffassung vertreten,
daß die Lohnverhältnisse zweckmäßigerweise durch örtliche Verhand
ltmg-cll geregelt werden, und haben hieran auch bei den Verhandl
!lgell
im Mai 1910 festgehalten. Die drei Unparteiischen teilten dies
 Uber
zeugung. Demgemäß wurden in ihren von den Parteien angenommenen
Vorschlägen vom 11. Mai d. J. hierfür örtliche Verhandlungen vor
gesehen. Dies!' haben im ganzen Reiche stattgefunden, abcr nur in
ganz vereinzelten Ausnahmefällen zu Vereinbarungen gefÜhrt. Eine
f';rneute Zurückverweisung an die örtlichen Organisationen zu Verhand
lungen ließ einen besseren Erfolg wenigstens fÜr die nächste Zeit nicht
erwarten. Sollte also die Beilegung der Bewegung im Baugewerbe
nicht auf unabsehbare Zeit hinausgeschoben werden, so blieb bei dem
Fehlen jedes anderen Auswegs nur die Möglichkeit, tm Schiedsgericht
eine Regelung zu versuchen. Der vom Schiedsgericht unternommene
Versuch, für einige typische Orte nach grÜndlicher Erörterung der be
sonderen Verhältnisse selbst die Löhne festzusetzen, hat die Unmöglich
keit dargetan, auf diesem Wege zum Ziele ztJ kommen. Das Schieds
gericht hat daher zu einer allgemeinen schemat1schel1 Regelung
trotz der großen BC'dellken greifen müssen, die hiergegen al\gemein und
besonders im Baugewerbe bestehen, weil bei ihm die interlokale Kon
kurrenz ausscheidet lmd die örtlichen VerhaItnisse maßgebend sind.
Dabei ist sich das Schiedsgericht bewußt gewescn, daß diese schel11a
tische Regelung ihrem \Xlesen nach fÜr zahlreiche Orte .empfindliche
Härten mit sich bringen muß; sie mnßte aber..gegeni!ber emcr uferlosen
Fortsetztwg der Bewegung a!s das kleinere Ube! für das Ballgewerbe
angesehen werden.

Sorgfältig gesammelt", Unterlagen zur sicheren BeurteiJt1l1g eier
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werden, waren weder vorhanden, noch unter dem Drang.
 der Verha1t
llisse zu beschaffen. Das Schiedsgericht hat daher zunachst von all
gemeinen Erwägungen aus versuchen mÜssep, zu einer r:mscheidung
zn kommen.

Fest stand, daß im größten Teile des deutschen Bangewerbes auf
Grund des Schiedsspruches \'on 1908 die Löhr:'e s
it d
nl.Ja
re 1906
um 1 Pt erhöht sind. fest stand ferner daß In (heser Zelt die Kauf
kraft des Lohnes durch die Prei
teigen;ng der meisten Lebensbedürf
nisse durchgehends nicht unerheblich gesunken ist.. q1eichzeitig .sind
infolge der Verringerung des \Xfohnnng
vorra!.es) dIe m deu :!l
lste.Il
größeren Städten infolge der starken Emschrankung der Bautattgkelt
inaetreten ist vielerorts und besonders in größeren Städten die Mieten
bct
ächt]ich gestiegc.!I. In der Richtung dieser Entwicklungen sind
bis 1913 schwerlich Anderungen zn er\V'arten. Dementsprechend haben
auch Reich, BUildess
aaten' und Gemeinden die Gehä!ter, namentlich
ihrer Unterbcamten, III den letzt
n Jahr.en sehr erhehhch aufg
?e
se
t.
Wie stark auch bei den Bauarbe!tern elll entsprechendes Be du rf n 1::;
nach Erhöhung ihres Einkommens sich ge!t.end macht, zeigen ihre
in allen Teilen des Deutschen Reiches bei den urtlichcn Verhandlungen
erhobenen Lohnforderungen, die freilich oft weit Über das nach dem
\Virts
haftlichen Vcrhältniss.en mögliche Maß hinausgehen.

Die zentrale LohnfestsetZl111g im frÜhjahr 1908 fiei in den B
glnn
einer immmstio.en wirtschafdic\Jen KOl1j ".nkhll. Seil etwa jahres
frist hat b sich der deutsche Wirtschaft5111arkt im allgemeinen gÜnstiger
gestaltet. Nach dem UrteiJ maßgebender Pers6nlichkeite
, wie nach der
übcr\vieoenden Auffassung in den einschlägigen Fachblattern, ist mit
Wahrscllcinlichkeit darauf zu rechnen, daß sich die allgemeine Wirt
schafts1acre im Deutschen Reiche für die Jahre 1910, 1911 und 1912
nicht ab
teigend! sondern trotz möglicher Schwankungcn im ganzen
aufsteigend entwickeln wird. Im Baugewerbe ist zweifellos fÜr uen
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gewerbliche Zwecke ist dies weJ1ig
r sicher, weil größere industrieIle
Werke immer mchr dazu Übergehen, gerade in ungÜnstigen Zeiten mit
Hilfe von Bankkredit ihre Betriebe zu erweitern, so daß dann bei auf
steigender Konjunktur diese Bauten fÜr den Baumarkt schall vorweg.
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landhaus für eine Familie
in Veckerhagen a. Wes er.

Architel..t f. R. Vor e t 7. S c h in Dresden.

(Hierzu eine Bi!dbeiIage.)

Die Anlage ist eingeschossig lind enthält drei Wohn
zimmer mit Erker und Hauslaubc, eine geräumige Diele,
KÜche, Anrichte und KelJerzugang l1SW. Im Dache, das
als Drempel-Zeltdach mit großem Oiebelausbau durch ge

-bildet ist, - sind noch SclTJafzimmer, Mädchenkammer und
Bad untergebracht. Das DachtÜrmchen dient als Tauben
schlag.

Das Gebäude ist nur teilweise unterkellert.
Die Wände des Kel1ergeschosses sind in Ziegelsteincn

gemauert; alle anderen Wände sind nur als Fachwcrks
wände mit Drahtputz hergestellt. Die sichtbaren Holzteile
im Dachgeschosse sind farbig gebeizt und zum Teil mit
aufgemalten Mustern belebt. Das Dach ist mit roten
Ziegeln gedeckt. c=c
/ ooooocoocooOCCOCODOCODCOOODOOCODOOOCDOODOOOC

genommen sind, während sie dem allgemeinen Geldmarkt nun erst
dl!rch AlIsg<lbe von Akt!(,ll oder Obligationen ZUr Last fallen. Ist da
dl1rch nach der el!Jen Seite die Ung11l1s! der KonJunktur für das Bau
g-ewerbe in den letzten Jall.ell vielerorts erheblich genlildcll worden, so
bnn nacl1 r1 r anderen Seill" die kommende gÜnstigere !,,:onjunktur im
Ballgew'crbe nidt die SOnst mögliche Höhe erreiche!1. Erne Steigerung
eier Bauarbeiter!bhnc i:.t daber für dIe nächsten Jahre w'irtscJlaftJich
durchaus 1I1ögJich, wie dies auch zahlreiche Erhöll1mgsangebote VOll
ßanuntrfl1r11mern bei den örtlichen Verl1andlungcn dargetan haben. Man

t;ctz  : h il ' \  rb ICi t w ::  1 11  1 i   i: ; t 71       lk l . 'e  ttf1f  i h
nicht Zl1 rechnen hat, Über C;II gewisses Maß nicht hinausgehe]l kÖt/lIen.

Besondere Anhaltspnnlde fÜr das Maß der Lohnsteigerung
hoten sich dem ScJlicdsgericht in den Tarifverträgen, die an einzelnen
Orfen des Deu[schen Reiches dllrch freiwillige Vf"relllbafllllg zwischen
den örtlich sachkundigen Parteien in der fetzten Zeit zHstande gekoml11Cn
sind. Dan,lch Ist z B. rÜr Berlin, für I-Iamburg, fÜr Neurnppin, fÜr
die , littel  und Kleinstädte im hayr1schen AlIgäll und andere Orte
gkichmäßig eine Lohnerhöhung von 5 Pi. für die drei Vertragsjahre
vereinb"rt worden. Sie stellt also die mittkre Linie dar, auf der sich
trotz ([er großen Verschiedenheit in den wirtschaftlichen Verhältnissen
zwischen diesen Orten das ErhÖhungsbedilrfl1ls mit der \virtschaftlichen
Möglichkeit aus freien Stücken getroffen hat. Das Schiedsgericht hat
die Zahl solcher Anhaltspunkte durch eingehende Erörterung der Ver
hältnisse in einzelnen typischel1 OrteH lind darauf gcgrÜndete Lohn
festsetztIngen zu mehren gestlcht. Dies hat indessen bei dem Wider
streben der P<lrteien. nur für MÜnchen und NÜrnberg erreicht werden
könnel!; <luch hier llat sich aber grundsätzlich das gleiche Steigerungsmaß ergeben.

:Nach eingehender Erörterung der eInschlägigen Verhältnisse hat
das Schiedsgericht im aJ!gemeinel1 Reichsdurchschnitt eine Lo h TI
erhöhung von 5 Pt Hir das deutsche Baugewerbe in der Vertragszelt
fÜr angemessen erachtet, wobei es dahingestel!l. b1ei t, welcher Betrag
dieser Erhöllllng tatsächlich 11m einen AusgleICh [ur dIe gesunkene
Kaufkratt c!es Lohnes darstellt. In kleineren Orten ist indessen dic
LolJnerhöhUllg auf 4 Pr. bemessen worden, da in ihnen auf der etneu
Seite die Wohnllngsmieten erheblich niedriger zu sein pflegen, auf der
anderen Seite auch der Entwicklung der Bautätigkeit engere Schranken
gesetzt sind, so cbß eine stärkere Belastung nicht olme Schädigung
getragen werden kann. Um für Streitigkeiten möglichst wenig Raum
zu lassen, ist hierbei eine eil1faclte Liffernmaßige Grenze (5000 Ein
wohner) fÜr die Abgrenzung dieser Gnlppe Val] Orten genommen
worden, die selbstverständlich im einzelnen faHe nach der eine]l wie
Jlach eier anderen Seile hin unzutreffend sein 1mnn. I.rierbet wird ein
heitlich die Volkszahlllng vom 1. Dezember 1905 zugrunde gelegt, so
daß in einem Orte, der erst innerhalb der Vertragszeit diese Grenze
Überschreitet, die LohnerhöhutJg 4 Pt beträgt.

Bei drr Verteilung der Lohnerhöhuug auf dieVertragsjabre
sind die WÜnsche der Arbeitgeber besonders berÜcksichtigt worden, die
ihre Bauten fiir das laufende Jahr tei1\"\'else schon zu festen Bedingungen
Übern011ll11CIl haben. Daher ist fÜr 1910 der Loh!! mit wenigen Aus
nahmen nur um 1 Pi. erhöht worden, der aber sofort von der Auf
nahme der Arbeit all gewährt werden lIluß.

Da im BaHg('werbe fasl iiberaH Tarifverträge bestehen, ist die
DUfchfiihrllng der Lohllcrhöhung auf diesen Grundlagen ohne
technische Sdl\vierigkeiten möglich, mag es sich um Einhelts-, Staffel.
oder Durchschnitts1öhne handeln. Besteht indessen kein Tarifvertrag
an einem Orte, für dei1 nach der Enlsc!leklul1g Hnter IV, 3 die neuen
Vcrtrag5bcstlm111ungcI1 /u gelten haben, so n11111 zn nächst alls den vor
handeneu Unterlagen (Lohlllisten, LohndÜten 11. a.) die an diesem Orte
geltendc LOhnfonl1, wic die Lohngrulldlage ermittelt werden, auf der
dalJn die Erhöhung aufgebaut wird.
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Bei dieser schematischen Regelung der Lohnfrage \>;'ar die Berück

sichtigung besonderer Örtlicher Verhältnisse  nmöglich, da sich
für diese Besonderheiten weder einfache, überall anwendbare Maßstäbe
finden ließen, noch für die in frage siehenden weit über 1000 Ort
eine tatsächliche Erörtenmg der besonderen Verhältnisse und eine darauf
gegründete Sonderfestsetzung ausführbar war.
, Daher mußte der Antrag der Arbeitgebervertreter abgelehnt werden

in den letzten Jahren gewährte besondere Lohnsteigerungen auf dj
vorgesehene Lohnerhöhung in gewissen Grenzen anzurec11ßcn; denn
es war von vornherein nicht zu entscheiden, in \'{'clchcn dieser Orte
solche besondere Lohnsteigerung nur ein Ausgleich für ausnahmsweise
weit zun1ckgebliebene Löhne darste1Ite und daher keinen durchschlagen
den Grund zur Beschränkung der Lohnerhähung abgei:Jen konnte_

Ebensowenig konnte der Antrag der Arbeitervertreter auf Ein
führung: von TeuerHngszuJagen berücksichtigt werden. Um eine
solche Maßnahme einigermaßen gerecht durchzufUhren, bedarf man
zuverlässiger Unterjagen, an denen, es aber fehlte. Die Servisklassen
einteilung ist für ganz andere Personengruppeil bcrechn t; auch wohnen
die Bauarbeiter vielfach nicht in diesen teueren, sondern in billigeren
Nachbarorten, so d2.ß die Benutzung der ServisklasseneinteiIung oft feh!
greifen würde. für Städte von einer bestimmten Einwohnet7:ah1 an
TeuerungsLllschläge zu gewähren, war g1cichfal1s unausführbar, da nicht
selten kleinere Städte teuerere Verhältnisse haben,. wi  manche etwas
größere. Auch \'ifar dieser Grundsatz schon von vornberein dadurch
beeinträchtigt, daß CI auf die heiden größten deutschen Städte nicht
anwendbar war, da sie von diesen Lohnfestsetzungen nicht berÜhrt
werden. Will man dem richtigen Grundsatz Rechnung tragen. die
Löhne etwas nach den Teuerungsverhältnissen abzustufen, wie es 1111
Tarifvertrage der Buchdruckcr m t Erfolg gcschehcJI ist, so kann' dies
nur auf Grund besonders geschaffener allsreichender Unterlagen ge
schehen, an denen es zurzeit für das Baugewerbe völlig mangelt. Nur

i      9 lzhsf  1 t t1h   b;:  J;zer j J \;:t  s7d  ldro      f i h   f
die besonderen Teuerungsverhältnisse RÜcksicht genommen worden,
weil diese Gebiete besonders teuere Verhältnisse haben (\'gl. die Be
grÜndung zu B, letzter Absatz).

Konnte sonach das Schiedsgericht allS diesen Gründen die örtlichen
Verhältnisse bei seiner Entscheidung nicht berücksichligen, so' hat es
keineswegs verkannt, daß hierin ein sehr erheblicJier Mangel der ganzen
Regelung liegt, der nicht nur bei kÜnftigen festsetzungen ernster Be
rÜcksichtigung und Abhilfe bedarf, sondern zu dessen Abschwächlmg
schon jetzt einige ausgleichende Maßnahmen vorgesehen werden
müssen, An einzelnen Orten sind die Löhne der Malu'er und
Zimmerer noch verschieden, wobei teils die einen, teils die anderen
höher sind. Da das Schiedsgericht auch hier nicht auf örtliche Ver
hältnisse eingehen konnte, mußte es sich damit bescheiden, tlen örtlichen
Organisationen für ihre Verhandlungen dringend zu empfehl !1, diese
Unterschiede durch besondere Vereinbarungen bis zum Jahre 1913
tun/iehst auswg1cichen. Zwischen dcn Löhnen der Maurer und
BauhiIfsarbeiter am seI ben Orte besteht im Durchschnitt ein Unter
schied von 10 Pf.-; an manchen Orten ist er erheblich geringer, an
anderen gehl er weit üb('r 10 PL hinaus. Die Verschiedenheit rührt

f  e d  s B  rh fs % ft  di     st    nctie   e acreg        :
Vaterlandes her. Sie kann daher nicht plötzlich beseitigt \1;'erden; doch
soll jetzt ein erster Schritt zu ihrer Verringemng dadurch getan werden,
daß dieser Unterschied dort, wo er mehr aJs 13 pf. beträgt, mit dem
1. April 1911 durch Erhöhung des Bauhnfsarbeiterlohnes um 1 pf.
herabgemindert wird. Für die Dnrchfiihrung dieses BeschJusses waren
die Parteien nur darÜber einig, daß für die Berechnimg des Unter
schiedes dort, wo Durchschnittslohn besteht, der DurchschnittsJohn, Bnd
dort, wo StaffeJJohn besteht, die mittlere Staffel zugrunde gelegt wird.
Besteht in einem Lohngebiete bisher kein Tarifvertrag, so wird diese
Vorschrift über die besondere Erhöhung des ßauhiIfs:ubeilerlohnes dort

B   hm  I b t:rn  frdn l ich  iW      ic f,J1dJ ßor   if   TI gl  enn  h
Lohnerhähung, das bei den niedrigeren Löhnen dieser Arbeiterkategorie
stärker ist, noch in besondeler Weise Rechnung getragen wird'. Das
seJbe geschieht weiter dadurch, daß an Orten, wo die Arbcitszeit ver
kürzt wird, dem Lohn der Bauhilfsarbeiter der Ausgleichssatz hinzu
gesetzt wird, der sich aus den Mauredöhnen ergibt, worin für ßallhilfs
arbeiter noch eiuc besondere Lohnsteigerung Hegt

11. Arbeitszeit.
Bei der Regelung der Arbeitszeit warcn dem Schiedsgericht durch

die Bestimmungen des Hauptvertrages von vornherein Schranken ge
zogen. Nach 9 1 des Hauptvertrages soll die Beibehaltung der bis
herigen Arbeitszeit den RegeIfa1J, deren Vcrkiirwng aber die A usn ahm e
bilden und nur unter zwei besonders umschriebenen Voranssetzungen
zuJässig sein, Der eine Ausnalul1efalI ist d!!. gegeben, wo ?ie Arbe!tsze!t
mehr als 10 Stunden beträ<:Tt. der zweite da, wo, die Arbcltszelt
JO Stunden dauert und zllgie'ich besonders sdnvierige Verhäl10isseobwaJten. '
setZl1n ard l; Xf  i\s; j   tnOr     _r    f , s   /!j  r \   \g rer
10 St nden beträgt, unzulä sig2ind. tl,nd daher abzul.ehnen ,:vare!L
Ebenso war das Schiedsgencht 11iCIif Ul dcr Lage, ,,?IC. Arl eltszeit
differenzen zwischen Maurern lind Zimmerern auszugleIChen, !Hußte
sich vielmehr begnÜgen, diese an sich zweckmäßige A1Isgleichl !1g der
Arbeitszeiten den Parteien bci Abschluß der örtlich,en Vertrage zn

cll1pfe i nOrte mi t lOst Ünd ii' r_.AJ:bei:t. z. jt, :ist. vor._a!lem- zu be
iOllen daß auch hier die ArbeitszeitverkÜrzlIng einmal durch besonders
schwierige Verhältnisse namentlich in Wohn:lllg; - "UI d Verkchrsg le!;e!l
heiten bedingt sein muß, sodann daß nur emc maßlge und :l.l1rnahllche
Herabsetzung hl B tracht ,kommen soll.

Als BeurteiJungsmaßstab fü.r das ßedÜrfnis einer Verkürzung
wurden von dem Schiedsgerichte insbesondere die Größe des Stadt
gebietes, die Einwohnerzahl, die Entfernungen zwis_chen Wohn- und
Arbeitsort Ulld die Verkehrs\'erhältnisse in Betracht gezogen. Die Ver
handlungen ergaben, daß auch hier die besonderen örtlichen Verhältnisse
in j .der  ezje1iung so grundverschieden waren, daß eine einigeImaßen
zwelteJfrele Yeststellung nur in ganz wenigen Fällen möglich war.

Unter diesen Umständen glaubte das Schiedsgericht, daß nm fÜr
die bisherigen Lohngebiete München, frankfurt a.M., Offen bach, .i'v1anl1
heim, Ludwigshafen und Wiesbaden die Voraussetzungen des Haupt
vertrages m 3 1 Absatz 3 mit hinreichender :3cstimmtheit festgestellt
\ erd n konnten. Für alle iibrigen Orte fehlten teils die Vorbedingungen
fnr  Ie Herabsetzung der Arbei(szeit ganz, teils konnten sie nur mit so
we lg W hrschein1ichkeit festgestellt werden, daß. hierauf das Schieds
gefleht eine begrÜndete Entscheidung nicht hätte:.-stützen. können. Es
mußte deshaJb für die Übrigen Orte eillc Arbeitszeit.,rerkürzung abge
lchn.t werd.en,  bs hon filr einzelne manche GrÜnde geltend gemacht
wurden, die bel emer zukünftigen Regelung ernstlicher Ef\X1ägung be
dürfen.

..Da ferner nach   1 Absatz 3 des Hauptvertrages nur eine all
mählicHe Herabsetzung der Arbeitszeit in Betracht kommen darf, so
ha! es das. Schiedsgericht fÜr angemessen erachtet, flir das Jahr 1910
keme ArbeJtszeitverklirzung zuzub1lHgcn, sondern diese auf das nächste
)ahLzu verschieben, und wo dieselbe mehr als eine halbe Stunde be
trägt) auf die Jahre 1911 lind 1912 sinngemäß zu verteiJen. Dies um
so mehr, als durch die gegenwärtige Bewegu!1_g ohnehill ein großer
Teil der diesjährigen Bausaison verlorel1 gegangen ist und dieser Zustand
durch einen spfortigen Arbeitszeitausfall nicht noch verschärft werden soll.

-'- Da weiterhin nach 3 1 Absatz 3 des Hauptvertrages die Arbeits
zeitverkürzung iu Orten mit 10stÜndlger Arbeitszeit nur eine mäßige
sein darf, so hielt das Schiedsgericht die beantragten Verkürzungen um
eine voJJe Stunde nicht im Sinne des Hauptverlrags gelegen; es hat eine
effektive VerkÜrzung um eine halbe Stunde fÜr angebracht erachtet.

Nachdem der Hauptvertrag sich nur mit der Herabsetzung der
regelmäßigen tägllchcn Arbeitszcit befaßte, kOi!J1k das Schiedsgericht
auch aUe WÜnsche auf Regelung der wöchentlichen Arbeitszeiten
(z. ß. Verkürzung am SonnabeJ1d oder am Montag) nicht berÜcksichtigen;
es mußte vielmehr diese Frage den örtJichen Vereinbarungen überlassen.

Die VerkÜrzung der Arbeitszeit bedingt einen Ausgleich des
Lohnau'5falles. Dieser Grundsatz \'itunte von keiner Seite ernstlich
bestritten. Meinungsverschiede'nheiten ergaben sich 1ediglich Über die
Berechnung dieses Lohnausfalles. Während von einer Seite mit an sich
beac1Jtenswerten Griiuden dargelegt wurde, daß der Ausg1eich nur
soviel betragen dÜrfe, als sieb U1Jter Berilcksichligung der Sommer- und
Winterarbeitszeit und der ganzen Jahreslohnsumme.tatsachlich berechne,
\vurde von anderer Seite betont, daß eine derartige Berechnung insbe
sondere wegen der immer mehr schwankenden und zunehmenden
Arbeitszeiten in den Wintermonaten sehr unsicher sei u!ld es den bis¥
herigen allseitigen Gepflogenheiten entspreche, be  d-er Feststellung des
r ohJial1so-leichs nur von der Sommerarbeitszeit auszugehen. Es \vurde
Ü.berein t;mmend festgestellt, daß die letztere Berechriungsart im .deutschcn
Baugewerbe bisher fiel fach Üblich war. Mit RÜcksicht auf dIeses Her
korrimen glaubte das Schiedsgericht, es bei der bisherig n Berec nun
des  oht1ausgleicbe5 unter 2ugrundelegung der reg-e!maJhgen Arbedszcltvorerst be1assen zu miisse!!. .
, -.. Die bedingungs10se DurchfÜhrun   ieses Grundsatzes wtirde aberfÜr eine Reihe kleinerer wirtschattl1ch unbedeutender Orte,

welche während der näch ten Jahre eine volle Stunde Arbeitszeitver
kürzung zu gewähren haben, eine außerorde! tliche, pI6 !iche }\1ehr
belastung mit sich bringen nnd /.u eine!' Reihe ".on Ha .te!1 fl:hren.
Mit Rücksicht allf die im allgemeinen gelmndcrt.eLelstungsfl1hlg.ke.lt d r
Orte unter 10000 Einwohnern erschien es als em Gebot der Billigkeit,
hier den ublichen vollen Lohnausgleich atlsnahl11s\Veise nl!t zur I-!äIfte
zn gewähren. Diese BegÜnstigung kommt nur tür s?lche k!eme.re
Orte unler 10000 Eimvohner in frage, wo zugleich ell  Ar eItszelt
verkürzuna bis zum 31. Mä!?: 1910 eine volle Stunde betragt; 111 a1len
Orten, wo'=' sie weniger als eine Stl1nd(' betfä t, und in allen Orten mit
10000 Einwohnern lind mehr muß l1nterscllledslos der volle Lohl1aus
o-Ieich nach der bisher Üblichen Berechnung eintreten. .
b Bei der Verteil.ung dcr Lohnerhöhnngen und Au glelc.hs
beträge für die Städt  mit Arbeitszeltverkiirzung   at da:; Sc111ed J en:ht
das Jahr 1911 nicht nllt der allgemeInei; LohnerhohulJg von 2 I'. u.1d
zugleich mit. dem Lohnausgleich vOll..3 bz\V, 2 l h pf. belast:n. gewo lt;
gege'n derartige sprunghafte Lohnerhoh1!ngeJ.l sprechen em . h 11e \vlrt
schaftlicl1e lind soziale BedeTlken; es scInen vIelmehr zweckmaßlg, emen
pfennia Lohncrhöhl1ncr auf das Jahr 1910 LlI verschieben. SO\veit h erin
und il  eiern aufgeru deten AusgJeichsbdrag eine ,'vlehrbeJ stu.ng he t,
so sol! sie ein Ausaleich fÜr die besonderen Tet!eru!lgs\'erl altlllss  sem,
die ill diesen Städten teilweise schon nach deli'. Schieds:.prw:-he von,
Jahre 1908 gegeben sind.

111. Örtliche Vertragszusätze.
Bei den" örtlichen Verhandlllngeil \'Iar in zahlreichen Vertrags

(yebiclel1 nicht nur Über Lohn und Arbeitszeit, sondern auch über den
TIbrig-en Vertragsinhalt z\x:ischen den. f:'arteien keille Ver inbarung erz;ieJt
worden. Das Sch1eds(1encht war völhg außerstande, diese Pragen von
sich allS 1lI entsehcid ll, die noch viel mehr als Lohn nnd Arbeitszeit
von individuellen örtlichen Verhältnissen abhängen. Spielten schon bei
der Bemcssl11JCY der Arbeitszeit örtliche Verhältnisse, wie Strassen bahn
Iillien. Eisenb hnfrÜhzüge und derg1eichen eine erhebliche Rolle, so war
es für die örtlichen Zusätzc, wo dics meistens in ungleich höherem
MaRe der Fall Ist, vo!!stiindig uuallsHihrbar, die Aufstellung einer bralldJ
b;tren Regd Clllch nm zu  ers.ucheJ1. Das Schiedsgericht hat daher alJe
diese Streitfragen ,m die ortJlchen 111stanzel1 zu erneuter Verhandlung
zllrÜckverwiesel!, aber dabei FÜrsorge getroffen, daß längstens bis zum
15. Jn1i d. J. alle strittigen Punk.te endgÜltig entschieden sein mÜsset!.

(for!sc!:l;tlng Seite 368.)
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IV. Besondere Bestimmungen. für den Abschluß der örtlichen
Verträge.

\\'eilcr ist die Verpflichtung der Zentt'alorganisatioHcu klar
::;es.td!t, auf ihre Örtlichen Org:anisationel! zum Ab s chili ß der
ariiger Vcrtrii.Q"e mit allel1 !\1rtteJ!I hil1Z1lWirkcl1. femel' ist, unJ Cllt
,<;tandclJc Zweiic! zu beseitigen, fest cle!'tt. fnwie\'.'cit glei'chartige
Vertrikc mit Jntlcrcn als dCn an cIiescH Ycrtdigcn beteiligten filuf
\"crhiinlk'n und deren Örtlichen Organisationen .QeschJossen werdcn
kÖnnen. FÜr den Fa!!, daß an lrgendeincm Ol-te kein örtlicher Ver
!rilg y.IJSra!lde kOlHmt, ist aur \\\ll1scl1 del- Paticien der Gegen
organisation \'Öllf c HandlllHt!:sfreiheit ge,geben wordel1, aber :w
deich bestimmt, dan die den Vcrtragsabsdrlll/\ ablelmcmle örtliche
()! anisatiolJ Ihrer ZCI1f1a!on;;lnisation aus in keiner Weise
1IIlterstiiizt c!m i. Über diese allg:emeiJJc Regel brauchte
nh:hi Idmll/sr:cf;al1,i;cn Zl! \\-erdeu, da für hieraus entstehende Strei
tigkeiten und Beschwerden das Zel1tralschieds cricht (  5 Abs. 3
des H,wp!\'ertra es) zllsWndii!; sein wird.

:Ferner ist zur .;. b g I' C n z u 11 S; der L 0 11 n   e b i c t e , fÜr
\n:ldlc die IIcuen Vertra.£:sbestimmungel! j),clten, bestimmt worden,
d<1B sie erstens iiir alle Lohn&ebiete .';elten, \vo bisher Verträ e be
standen 11alJen, mögen sie an der g-egenwärtigen ßeweglln.f': beteiligt
geweSe 1 1 sein oder !J1cht, !md daß sie zweitens fÜr alle Lohngebiete
gelten, die an der geg-enwiirt!geu Aussperrung beteiligt gewesen
.<.inJ. mö et1 dort hisher VerträQ;e hestanden haben oder nicht. Da
I'el ist zu leich fÜr die wCl1igen Orte, in denen eill bestehender
T<lrih.ertra  g"ebroehen wOlden ist, eine Sonderbestimmung al1ciijt':T \\ordcn.

VOll einer Seite wurde eme EntscheicluII.t; dahin bcantra.\ä, daB
die llcue;r Vcrtrag bestimmllngen auf alle bis zum 31. März 1913
abI a l! f c!! d e TI Ver t r ii g e, an denen Mitglieder des Deutschen
c\rheib..:cIJl.'rba!1(!cs beteiJig! sind, ohne weiteres anzuwenden
'>Inu. -da eine entsprecnellde protokollarische Erklärung dem
Veriragsl11l!stCt \on 100B <11Jgcfiigt gewesen  ei und die f-blÜber
lIahJ!!e i11 die nellen Vertragsbcstimml!ngen mangels Bestreitung der
(je cr1]wrtei seJbstvc!siäl1lich sei. Von der anderen Seite wurde
diese ."\l!fia sllng aJs unzutreffend bestritten_ Nach dem von bei den
Parteicn aJ!genom11lCJ1cn Vorschlage der drei Unparteiisd!cn vom
;:11. Mai d. J. ist z\vccks Beseitigung der t;egenwiirtigen Aussperrung
ci]] ScJ!icds ericht e:11g-C etzt worden zur entscheidung von Streitig
keiten fiir solche Vertrags:;ebietc, in denen bis zum 13. Juni Vor
mittags 10 Uhr kein Vert:-a.r; auf GWlJd örtlicher Verhandlungen
lHsta!ldc CCk0n1FlCl1 i.:,t. Nach dem klaren Wortlaut ist also dies
Schiedsgericht daher fÜr die f'"rag-e nicht zuständig, wie mit kÜnftig
[lh!auicnden Vcrlrii.\;cl1 1:11 verfahren ist. Die drei Unparteiiscllen
Ilaben .:,ich daranf beschränken mÜssen, den Parteien ?;u empfehlen,
<lllch Hir diese Vc! triige im Interesse der einheit1ieheI1 Gestaltung
der VerJlillfnissc im deutschen Baugewerbe das VertragSmllster zu
henut;.;en lind die Fordcnll1 C!1 von beideJ1 Seitcn in an emesset1el1
OrC!1i:C1J ;';11 halten. damit das gC.I!:cllwärtige \-VeJ k nicht nachtrilg
Jich dalch StreiU.I!:keitcn beeintriiclltigt wird.

V. festsetzungen fijr eiu1,clfle Orte.
fe tsctzl1lH  dcr Lohne und Arbeitszeit fiir M ii 11 (; h c 11

unter I 1111(1 !I anÜ;cführtcll allgemeincn Gesichtspl!nl<te.
ist hil!sichtJich der örtJichen Vertrag-sz:usMze auf Grund

Verhandluugcn entsehiedcn wordcll, daß hierfijr der
u!JvcrÜndeet \veiter geht; im iibri cn gilt das Ver

FÜr BI' e me n haben die Parteien angesiclJts des erheblich
hÖheren Angebots der Arbeitgeber J!nd um die Zimmerer in den
Vertr(J.f': hineinzuziehen und so ein einheitliches Vertragsverhältnis
zu sc/IaHen, sich auf dcr in dem Schiedsspruch niedergeJegten Grund
JaRe geeinigt.

VI. über2:an sbestimmllnRen.
Nach deli von heide!! ParteIen angenommene!! Vorschlägen der

Unp,:u tcUschen war die All f heb 1111 g der Aus s per I' U TI g fiir
den 1. . JUl1i d. J. vorgesehen. Die Hil1atlSSchiebul!g dieses Termins
11m einen Ta.... ergab siell VOn seJbst darans, daß dcr Beginll der
Verltalldltmgen siell von} 13. auf deli 14_ Juni vcrschoben hat. Die
Örthcheli VertoH,:szl1siitze kÖl1l1en freilich bis zu diesem Tage nicht
iiberal! gereJ:;elt -seil! um! miisscn nach den Entscheidungen unter III
erst bis lii119;steJJS zum 15. Juli d. J. erledigt sein. Aus diesem
Grunde ist hestimmt worden. daß V0111 Tage der Arbeitsaufllahme an
sofort der Lohn nach deu EntscJicid!l1lft"en des Schiedsgerichts zu
zahlen ist. da sie ohne weiteres die Grund!age der örtlichen Tarif
vertdil!;e zu bilden hahe]]. HiusichtJich aller übrigen Bestimmungen
e1ten -bis zum Ahsd!luR der !leuen örtlichen Vcrtr;Lze - also läng
stens his ZUlU 15. Juli - die BestimnHIJlRclI der alten Tarifverträge.
Jedenfalls mÜssen siimtliche örtlichen Verträge spätestcns am
15. Juli d. J. ahgc.schIossen werden.

In S w i 11 C m ii n d e besteht seit frÜhjahr 1910 ein Streik, der
zugestandenermaßen mit der p:egellwiirtig-en Bewegung nicht im Zu
SalU!lletl1Jan e steht. Das Schiedsgericht hält es dessenupgeachtetfiir angezekt. daß auch in S\'vinemiinde jetzt die Arbeit wJeder auf
genommen -wird. Da indessen die Vertreter der örtlichen Organi
sationen nicht auwesend ,va ren und die Vertreter der Ze11fra1
on::anisationen nicht in der Lage waren, iiber die bestehenden Strcit
pn 1kte klaren Al!fschltlR Z1I geben, so mußte sich das Schiedsgericht
mit der von den Zentral organisationen iihernommeneJl Verpflichtung
bcglJiigeu, wie sie. unter VI, 3 der :EJ1tschejdlllJ en niederge1eg;t ist.

VII. Ergänwngen ZII111 Vertragsllluster.
Bei den f':rg-anznn.gen unter 1 handelt es sich U01 Ver e i 11

ha r 11 n g e 11 der Par te i e n. die von diesen bereits bei deli
Verhal1u]unl'.en im März d. J. getroffen waren und nun nachträglich
in die örtlichen Vertriige an deli vorgesehenen Stellen a11fgenommel1
werden sollen.

Der Schiedsspruch unter 2 iiber die Ab5?:J-enzUllg der Z i m me r
ar!J e i t e n entspricht den selJO!l hei den Verhandlungen ill Bel1in
:Ende Mai d. J. abgegebenen :ErkliirulIgel1_

D I' e s deli, den 16. Juni 1910.

Das Schiedsgericht.

Neue städtische Bücherei in Stettin.
(Mit Abbi1dungen auf Seite 366 und 367.)

FÜr die städtische BÜcherei in Stettin ist ein Teil des
altcn StadtgYl11l1asiums an der grÜnen Schanze, weJches nach
Eröffllunp; des 1900-1903 erbauten neuen Stadtgymnasiums
z:ur anclerweitip;en f3eJ111tZllng zur Verfügung stand, durch den
Leiter des städt. fIochbauwesens, Stadtbaurat Meyer
Schwartc.1l1 !lnU den Stadtbauinspektor Grube 1904-1905 um
gebaut worden. Der Umbau für die Biicherei erstreckte sich
,mf die im zweiten Obergesehoß .e;elegenen R.äume einseht
der Aula.

Die Abb. 1-3 zeigen den Teil des alten Stadtgymnasiums
vor dem Umbau; in den Abb. 4-7 ist die neue städtische
BÜcherei nach del11 Umbau dargestellt.

In den nach der Straße gc]cgenen Räumen sind der Lese
saal lind die Bureanräume untelxebracht, die AuJa ist zu
einem Biiehcrmag-azin umgebaut worden. (Abb. 4.) Die
abc re AbscJllußdccke und der Au!afußbodcn sind en'tfernt
und der 1Il1ter dem Anlaraum gelegene Raum ist fijr eine
spHtcr etwa notwendig werdende Vergrößerung des BLichE'r
map;a:dns in Aussicht genommen.

Es handelt .sieh in diesem Falle um eine äußerst gute
Ausnutzung frei gcwordener SchulräuInc; besondefS könnte
der AularC:1Il1TI wohl kaum eine zweckmäßigere Verwendung
finden,

Im nachstehenden soll kurz Über die ausgefÜhrte B<iu
weise lind Einricht[jJl  des BÜchcrmag<1zins, mit deren Ent
wLlrfsl carbcitung und AusiühflÜig oer Verfassc!" Von dem
Hochbuu-Ansschuß beauftragt war, berichtet werden.

Dic vor der gCl1auen En'twurfsbcarbeitLrng: angcste\JtcH
cing-dwmJen Untersuchungen tiber dic Trag:Hihigkcit der VOf
h;111dcllCU Konstruktion lmth:n ergchcn. daß dic tragende KOfl
.struktioll Ul1ter dem Aularaul11 7.lIr Aufnnhme der durch das
ßiichcrnwgaziu bedingicn Mchrlasi nicht geeiguct war; die iu
der! LÜIJg:SI1HlUCrn unter den tfoJzdachbinclern vorhandenen
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Ma1lcrpfeiJer dagegen tur Auinahme größerer Lasten als bis
her mit benutzt werden konnten. Unter diesen Umständcn
ergab sich als die günstigste TragkOJJstruktion für das Bücher
magazin - in bC:bug auf Kosten und AusfÜhrung - die in
Abb, 8 dargestellte Träger-Anordnung, an welche die
Zwischengeschosse des Magazins mittels tIängestangcn aus
L -Lisen angehängt sind. Die liaupttrfiger sind unmittelbar
unter den vorhandenen tIoizdachbindern angeordnet, lind
werden sämtliche Lasten durch die Zwischengeschosse der
oberen Abschlußdecke und das Dach, abgesehen von der
LastÜhertragung der Zwischenträger auf die Querwände,
durch die tlallptträger auf die Mauerpfeiler der Längswände
Übertragen.

Mit Rücksicht auf die Höhenlage der Flurgänge ergab
sich unter Beibehaltung der Höhenlage des alten AuJafuß
bodens fÜr die Zwischengeschosse eine Höhe von 2,28 m,
weJcbe sich als zweckentsprechend crwiesen hat. (Abb. 5
und 6.)

Die Hängestangen sind mit Rücksicht auf die zweck
mäßige Anordnung der BÜchergestelle (Abb. 7) in der Mitte
der Kopfseitcn der beiderseitig besteJIbaren DüchergesteJle
angeordnet und sind unmittelbar die Träger der Zwischen.
decken an die tIängestangen angeschlossen worden. (Abb. 9.)
Um eine rnögJichst geringe Höhe des Zwischendeckenträgers
zu erhalten, sind diese Träger in ihrer Mitte mittels der
Schrägen a (Abb. 9), nach den Hängestangen aufgehängt uBd
ist durch Anordnung von Gegenschrägen und den dadurch be
dingten Steilen Z\vischen je 2 Kreuzen ein innerhalb der
beiderseitig bestellbarcn ßiichcrgestelIc liegender senkrechter
Verband ausgebildet worden. Damit die LastÜbertragung
dJ1rch die Schrägen a an die tiängcstangen auch sicher erfolgt,
sind die zwjschen je 2 Kreuzen ein:z;ebal1ten Steifen an ihrem
unteren Ende mit Lan Joch verseheu.

An den Mauerpfeilern sind zum Anschluß der Deckenträger
ebcnfa]Js HäJ1.l;cstangen vorgesehen, um jede Schwächung
der Pfeiler durch HersteJlung- der TrÜgerauflager zu ver
meiden. Ein wagcrechtcr Verband ist wegen der ausgeführ
ten Massivdecken. durch \velche einc gcnÜgende wage rechte
Aussteifllng der Umfaßnngswinde gesichert ist, nicht an
geordnet, nur sind zur Erleidltenmg der Aufstellung die
Deckenträger der Zwischendecken durch i._ -Fisen gegenein
emder' versteift worden.

für die BüchergesteHe wurde das System Lipman von
der Firma Robert Lipman in Straßbnrg itn Elsaß gewählt.
(Abb. 10-12.) Die eisernen Pfosten mit Zahnstallgen dieser
Büchergestelte sind mit ihrem unteren End,: auf die Decken
träger gestetlt, so daß sie die Lasten der Biiehergestelle un
mittelbar auf diese Träger iibertragen und die Massivdecken
der Zwischengeschosse nur für die mit 180 kg/Qtn an
kenommene Verkehrslast der Gänge zwischen den Bilcher.
gestellen bemessen waren.

Das Gewicht der ßiichergestelJe ist mit 500 kg für 1 chm
angenommen und zwar ist für dIe einseitig bestellbaren Ge
stelle eine Breite von 30 CI11, für die beidseitig bestellbaren
eine solche von 60 cm Berechnung zugrunde gelegt worden.

Der größte AufJagcrdruck eines Haupttr1igers ermittelte
sich einsehL der Daehlast und der Las'! durch das Reserve
geschoß zu 64 500 kg.

Die Auflagerkonstruktion der Hauptträger ist so aus
gebildet, daR eine möglichst zentrische ObertruRung der
Lasten ani die lIIauerpieiler eriolgt (Abb. 9), Bei der un
gÜnstigsten Belastung ergab sich fi'tr das Pfeilermauerwerk
eine mittlere Pressung VOll 12,0 kg/qcm und tur den Baugrund
eiue solche von 3,5 kglqem.

Die Un'tersuclwl1g des 1870 - 71 ausgeführten Mauer
werkes und des vorhandenen Baugrundes hatte ergeben, daß
diese Beanspruchungen unbedenklich zugelassen werden
konnten. Die Aufstellung der HaLlpttrÜger mußte nachein
ander mit den für die Herstellung der Al1flagerkonstrllktion
erforderlichen Unterbrechungen, vorgenommen werden.

Nachdem dcr betreUende liofzdachbinder an Aufstellungs
träger (Abb. 5 u. 6), aufgehängt war, wurde der obere Teil
der unter diesem Binder befindlichen Mauerpfeiler aus
ges'temIl1t, eine für den Auftagerdruck des Hauptträgers aus
gebildete Auilagerkol1struktion (Abb. 9), sorgfältig hergestellt.
und darnach dic Aufstellung des Hauptträgers vorgenommen.

Der Dachbindcr wurde dann auf dem Obcrgtlrt des fertig:
eingebauten Hauptträgers so gelagert, daß er seine Lasten
unmittelbar an die Auflager dieses Trägers iiberb ägt.

Nach beendhder Aufstellung dcr vier liauptträger ge
staltete sich das Einbauen der Libri cn Konstruktion schl'einfach. .

In Höhe des ZWischengeschoßträgers siiJd die Mauef
pfeiler durch umgelegte Bänder aus ffacheisen und [-Eisen
mit der Trägerlage gut verankert.

Gegen den Dachraum ist das BÜcnermagazin durch eine
11 cm starke Massivdecke anS Eisenbcton abgeschlossen, um
das Magazin gegen einen Dachstuhlbrand geniigenJ. zu
sichern.

Die einschließlich Putz nnd oberer Abgleichung 10 cm
starken Zwischendecken sind cbenfalls aus f.isenbeton her
gestellt und mit Linoleum belegt.

Die Geschosse sind durch 7-5cm breite fl1:lkiserne Trep
pen mit Riffelblechstufcl1 untereinander vcrbunden; außer
dem ist ein Dücheraufzug für Handbetrieb vorges,;;hen.

In den Längswänden sind Fenster aus flußeisen derart
angeordnet, daß sämtliche Gänge zwischen den BÜcner
gesteHen unmitteJbar beieuchtet sind. Jedes Zwischengeschoß
ist mit einem Austritt zum R.einigen der Buchel' ausgestattet.

Für die kÜnstliche Beleuchtung des Magazins sInd elek
trische Glühlampen, in der Hauptsache an {ku Dccken an
geordnet, vorgesehen.

Die Erwärmung des Mag.uzins geschieht durch eine
V.,r armwasserheizung.

Ausg-ebant ist das Magazin jetzt bis zur liahe des
früheren Aulafußbodens. Die Enden der J-Iängestangen sinu
aber so ausgebildet, daß bei Bedarf das Reservegeschoß leicht
angehän t werden kann; für diese Mehrlast ist die Konstrtlk
tion bemessen worden. Das vollkommen ausgcba:ne I\ibg-az[n
bietet Raum für 170000 Bände, es ist dabei mit einer dlJl'ch
scJmitt1ichen Besetzung von 100 Bände auf 1 qm AnsLcht'}
fläche der Biiehergestelle gerechnet. \V e i cl !TI a 11 n.

Verschiedenes.
Deutsche Bauhandwcrker in der Ostmark. Trotz des

stärker werdenden Zuzuges der deutschen Landwirte nach
dem Osten der preußischen JVlOnarcJlie, matbt sich leider
ein Anwachsen deutscher Handwerker wenig bemerkbar.
Ein besonderer Grund hie!für ist wohl nicht anzugeben,
möulich wohl aber, daß sich viele we, en des alten Vo1'
l1rt hes aeGen den Osten von einer Übersiedelung nach
diesem Gebiete abhalten Jassen. \Vie unbegrÜndet dieses
Vorurteil ist, zeigen die Bel'icilte Übcr die in der letzten
Zeit statto.ellabfen Ostmarkenfahrt sÜddeutscher Parlamen
tarier und Journalisten, aus denen ersichtlich ist j da!) in
den Ansiedlungsprovinzen viele f!eißig'e l:nd ges .hlckte
Bauhand\verker ein gutes fortkommen fmden kannen.
Aus dem amtlichen Anzeiger der Ansiedlungskommission
"Neues B.:mernland u ist ersichtlich, daß in .der Ostm.ark
außer den bis jetzt angesetzten 17000 Ansle !crn vIele
alte deutsche Bauern und größere deutsche I?esJtzcr ange
sessen sind' für viele Hunderte von neu anzIehenden An
siedlern sin'd in. den nächs\en Jahren neue Gehöfte zu er
richten Leistungsfähige \vest- und sÜddeu  che B.aub ncl
werker finden daher hier gute GeJegenhen zu \1 erdlenst
und. traaen durch ihren Zuzug zur festigung des deutschen
Ivlittelst ldes in der Ostmark bei. D e Ansitssigmachung
im Osten wird von der Ansiedlullgskommission in Posen
gern vermitteJt.

Verbands., Vereins 8 usw.  Angelegenheiten.
Inllungsverband deutscher Bauge\verlisInt':ister. Dcc

diesjährige Dclcgicrtclltag des Verbandes findet nie h t, wie
in Nr. 46 der "Ostd. Bau-Ztg." bet'iclnet. mn 11. bis 13. Se(Jt.,
sondem sc h 0 Jj a!Jl 4., 5. 1111 d 6. Se pt\) m be r in D8uzig
statt. nie fri::;t 7.ur Einsendung: von Anträgen hat sich nicht
(reändert
..... SChle iseh-Posensche' BaHgewerks Berufsgenossensch8It.
Am 22. d. 1\1., wurde die dicsjÜhrigc OCllosscIlschaftsvcrsamm



Nach delll Ckschäitsberkht fÜr
iihcr die Ik(ufs:(enoss02-!ls:o...'llaft lLnd

cfstaikh'. bdrll.Q,- die Zahl der gl'
19i1o). die Zahl der

Die Summc der Rc;':,lhltc!I
!\lark auf 1 3,3G 801.03

fiir 1909 betrud I S33 023.96 Marle
dCI Rentl..'l1!aSt RcgeH Jas Vorj lhr betnl . Hllr

;009,66 2374 1ktrich;':'1!!lkrl1ciuJlcr smd persÖnlich irci
\"I..'I'S!t!lcn.

t!C'!1 Fkrlcht iiber die Vcrsichcrn!lgsanst llt anlangt.
l iltcr \\Tkh(' Jk faUCH, SO hat sich infolgc des
1It.:il0I1 dk Einnahme an Rcg-iehanprämic um
rund 6;i \iark \"l'rtnlndert. nies hat jedoch aIlf den vor
IUlkknclJ an R  11t(,!ldccktlngskapital Hoch keincn
mindr:'! uliCH cl!!f!nli g-ehabt, hallptsilchJich il1fo]ge der vermtIl
tkrkJJ UnfÜ!k. Dic CiesanlteimJahmc ist von 290 170.15 Mark
<1l1f 23£i 002,S7 M<1rk lnrilck c <l11gCI1. Die Ge al1ltausgabe ist
nur \'011 172766.-17 A1<1rk [lut 172775,51 Mark gcsÜcRelI. Das

der YcrsichcrnngSi111stalt betrÜgt 1406741,12 Mk.
Gmnd de:; I<.c\'isiol1sbcrichts wurde dcm Qcnosscn

:,chaftsxorstandc EI1t!astnug erteilt, der Etat der Verwai
tÜr die fkrutsgcnossclIschaft fiit' 1911 anf 110 580

und für die Versich nIugsanstalt anf 55230 Mark test
CSl..'tl.r. Die stat!ltL'nmäBig <lHsschddenden Vorstandsmit
t;liL'dl..'r wurdc]] wieucr- lind an Stelle des verstorbenen Rats
manr\:rJ1icistcrs H irtcl \\"mde I(atszilI1lllci'l11cister Hugo Baum
!md ,1Is desscn ersatzmanll Zimmermeister Isaak I1cugc:wählt.
..\ls c.'l'stcr Stellvertreter des Vorsitzenden wnrde Regierungs
baumcister \VoJiram Lind a1s z\vciter Stellvertreter Maurer
meiste!' H,I<1se gc\Viihlt. Nach Be chlLlßfassullg Über Regreß
ansprÜche bz\\'. Niederschlagl1ng vOn nicht wied..::r einzieh
boren !:ntschiidigungsbcträgcll berichtete der Vorsitzende
Übt'r Jen \'0111 9. bis lL Mai d. 1. iu ßer!In abgehaltencn Ver
bandsr.!g der OCllossclIschaften, der zu dcm zwcitcn Ent\vurf
iijr ein IlC1!CS Unfallversic!1<.:rungsgesetz Stellung g nOl11l11ell
hat.

Biicherschau.
Hpl' Industl'ieb:l.u. JVlonatssc!lrift für die kÜnstlerische und

technische förderung a!1er Gebiete industrieIJer Bauten,
einschlieBlich aller Ingenieurbauten, sowie der ge
samten fortschritte der Technik. Herausgeber: Architekt
E. Beutinger in Stutlgart, Verlag earl SdlOltze (W.Jung
hans) in Leipzig. Jahrgang 1910.

I-[eft 5 enthält eine eingehende Abhandlung über die
"Werftanlage der Luftschiffbali - Zeppelin - O. m, b, 1-1. in
hiedrichshaten" JLlS der feder des Herausgebers mit vielen
A bbiJdungen I)nd gutdargeslellten Konstruktionszeichnungen,
sowie einer farbigen Doppeltafel nach einem Aquarell von
Beutinger und Steiner, das die Oesamtanlage wiedergibt. 
Preis eies einzelnen lieftes mil der farbigen Doppeltafel
3 J\\k. Die Doppelta!e[ allein allf schwarzem Karton 2 Mk.
Bcmgsprcis eier Monatsschrift vierteljährlich 6 MI<.
Deutsche KonktlffCnzcl1. He1"aL!s . Prof. A. Neumeister in

Karlsruhc, verlegt bei Seemann u. Co. in Leipzi . Bd. 24,
lieit JO, Nr. 2R6: Schulen fÜr Frankfurt a. M., KreissDar
ka se fÜr Li!!1cburg,

"Der Deutsche Bacf£steillbau der Gegenwart und seine
Lage. Auch eine frage des Heimatschutzes." Von K. Rall
rat Prof. Dr. Albrecht IiallPt. GroRoktav. 72 Seltcn mit
45 Abbildungen. Preis 60 Pt. Verlag tI. A. Ludwig Degc
HCf, Leipzig.

Unsere (kut.',chc Kllnst - und gerade die neueste ganz
besonders - ist das, was \vir wÜnschcn mochten:
t'lm; ,lOS der durch dauerndc und folgcrichti c

hcn-orj.{cgangene, eine ,veitere Blüte oder
h'ln.:ht <im alten g-csllllelen Baumc, der schon so manch0
<;ChÖ:H: LInd ncuf:(cstaitigc getragen hat. Die Erkenutnis die
Sl':-' Zustandes h,\t HliCh im wcscntlichen mit zn den cnt
:-,chku<:!1 aufs It:blwftcste zu unterstützenden BemLihungen ge

die man unter dcrn Schlagwort "Heimutschutz" zusam..
SchI' wichtig ist dabei nicht nur die Wahrung der

Ilns cigl'rwIJ. unseren l3ediirfnisscn und Gewohnheiten ent
wachs(;l1cn fOf!u(:l}, sondern auch die Anwendung der wirk
jkh bodcn tiiildjgen, dem BodeH entwachsenen Baustoffe, die
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ja doch fiir die grüßten Teile Deutschlands Zicgel lIUU t10lz
sind. \Vckhe \\"HnUervo!\en \Vlrknug-en dcr geschickte unu
kiinsUerisch durchgehildete Architekt und Baumcistcr h i
rkhtiger Anwendung dieser Baustoffe unter Bel1utzung- der
allßerordcntlich wctterbeständigen Erzeug-nisse unsere]'
Zieg-e1-, TcrrakottelI- und Verblendstein-Industrlc erzielen
kÜlIII, behandelt Haupt in vorliC'gendem Biichlcln. Mit Be
geisterung tritt er fiir Erhaltung des ßacksteinbaltes ein UllC!
l)Clegt seillc AusfÜhrungen nicht nur mit Wortcu, sondern auch
mit einer großen Reihe vorzÜglicher Abbildungen mustergiil
tiger Ballten. Die Abbildungen und der reiche, fließende Text
sind so ]ehrreich und fesselnd, daß diese   nebenbei sehr
hillige - Schrift nicht nur dcm Berufsmanne, sondern auch
fiir die weiteste Kreise eincn außerordentlfeh belehrcnden und
unterhaltenden Lesestoff bictet.

Tarif und Streikbewegungen.
Die Lage im Baugewerbe. Nachdcm in zahlrcichen Orten

die ßauarbeitcr die WicdcraufnOlh11le der Arbeit zu den durch
clcn Dresdner Schiedsspruch gegebencn Bedingungen ab
gelehnt, nahmen die Maurer und Bauhilfsarbeiter auf <lußer
ordcn'tlichcn Verbandstagen zu dieser Frag-e Ste][ung. Es
wurde von den fÜhrern der Parteien durchweg betont. daß
sich die Arbeiter, nachdem nun von den frühercn Versamm
Il1n en der I Iauptvertrag angenommen worden sei, auch dem
DresclneJ' Schiedsspruch nicht widersetzen dÜrften. Beson
ders der sozialdemokratische Reich.":>tag-sahgeordnete Römel
burg trat sehr für die Annahme des Schiedsspruchs und die
Wiederaufnahme der Arbeit ein. Er bezeichnete den Verlauf der
Aussperrung" als eincn "glänzenden Sieg" der Arbeitnehmer.

Die auBerordentlichel1 Verbands tage der Maurer, Bau
hilfsarbeiter und der christlichen ßauarbciter stimmtcn dem
FriedensschlnB zu und beschlossen, die Mitglieder zu unver
zÜglIcher Arbeitsaufnahme anzuhalten, Trotzdem gehen aber
die Unterverbi-inde zum großen Teil ihre eigenen We?;e ulld
von einer Reihe von Städten wird gemeldet, daß die Unter
verbände der Arbeiterorganisationen den Dresdener Schieds
spruch nicht anerkennen lind !Inter forderl1n  höherer Löhne
In clen Ausstand treten. So haben sich u. a. die Breslauer
Arbeitnehmer mit gToßer Entschiedenheit gegen die
Wiederaufnahme der Arbeit a1Jsgesprochen. Es bleibt abzu
wartcn, wic weit den BeschJiissen der Zcntralvorställdc faiRe
geleistet werdcn wird.

Mineilungen desArbeitgeberbundes für das Baugewerbe der Provo Pusen.

Nach 9 wöehJuem Kampfe ist nnn fast iiberalI im Baugcwerbe
die Arbeit \vieder aufgenommen worden, wenll auch noch au einig:en
Orten Arbeitgcber odcr Arbeitnehmer sich dem Schiedsspruch bis
l)cr lIicht fli.!!:te/1, so werdei! sie ihn jedoch in kt!rzer Zeit ebenfalls
illler[<enncn mÜsset).

Alle Arbeitgcber im Baugewerbe fra eH UUll, haben wir durch
unsern Irm,iZcn Kampf etwas erreicht? Wir antwurten ja! Unser
hallPtsÜchlic:hster Wunsch ist erfÜllt, wir haben aJC allgerneinen
Ar'hcitsbedinguI1.!!:en durch einen Reichstarif. abgeschlossen z\visclTcn
deli beiderseitigen ZentralorganisationeJ1. festiclc.!!:! ci.baltelJ. \Vu
hahen fcrncr die Sichertll1.!!: der Akkordarbeit erlamd, der Art, daß
die ArbeitnehlTlcrorganisationen Beschlüsse zur Bekiimpfltng der
Akkordarbeit nicht mehr fassen diirfcn. Weiter ist das VOll unS
angestrebte zentrale Schieelsj:!;cricht als obcrste Instanz geschaffeu
wo!dcn. und cndHch haben wir dnrch die 3jährlge VertragSdatler.
iilf cinc Iilngcre Zeit als bisher dem Baugewerbe friedcn verschafft.
Sind wir also auch nicht mit a!lcn unsern forderungl,Ö!1 durchgcclnm
){C'I1. so doch mit den wichtigsten. Jedenfalls hat der Deutsc:he
Arbcit.\;eberbund fHr das Bau,(.';cwerbe und unter ihm .auch nn<>el'
Provinzi,aJbund mit seinen zum Teil lloch recht i!lIIgen Unterver
bÜnden gezcigt, daJl auch die Arbcitf;eber endlich sowcit or.!!:anisieri
sind, um front machcn zu l<önneu  cgCU die unbil!igeu Forden!H el1
dcr Gewerkschaften. Daß aber der Arbeitgcberbll1:d gut gckiimpft
hat. bezeugen am besteu die Worte des "Grundsteins", des OrgalIB
des Zentralverballdes der Mauler Deutschlands. der sagt: "Man
kanu dem Bunde ruhi.  zugcstehen. daB er sich innerlich geschlosse
Hcr erwiesen hat, als man annehmen mußte!"

Der Abschluß der örtlichen Verträge, die mit dem IiauNver
trage ein Ganzes bilden, wird unn im Laufe der JlÜchsten Woche fiir
unsere Provinz erfo:lgci1. Hierbei sollen vor allen I die brtlichclJ
VcrhÜHnisse besser bcriicl<sichti t werden können, etwaige nbrig
bleibende Differcnzpunkte etltscheidcn elle ört/[clJen Einignngsiimter
endgü!ti'g.

ABer dercr aber. die iu dem schweren Kampfe !lnsere Mitw
glicder llJlterstiitzt hahell. cnnnern wir uns nunmehr ger!! und
danken ihnen dafOI' auch an dieser Stelle iwfrichtlg!

G. Kartmann, Vorsitzender. Dr. Adler, Syndikus.


